
Feuerwerke – Wer, wann, wo?

•	 31. Dezember und 1. Januar: Feuerwerks- 
 körper der Kategorie 2 dürfen von Personen,  
 die das 18. Lebensjahr vollendet haben,   
 gezündet werden.

•	 2. Januar bis 30. Dezember: Das Zünden  
 von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2   
 benötigt eine entsprechende Erlaubnis   
 beziehungsweise eine Ausnahmebewil-  
 ligung, die das Ordnungsamt (siehe Kontakt)  
 erteilt.

Die Einteilung der Feuerwerkskörper in ver-
schiedene Kategorien richtet sich nach dem 
Grad der von ihnen ausgehenden Gefährdung 
und ihrem Verwendungszweck. Die bekannten, 
zum Jahreswechsel im Handel erhältlichen 
pyrotechnischen Gegenstände, wie Raketen, 
Batterien und Böller, fallen in die Kategorie 2.

•	 Feuerwerkskörper dürfen zu keiner Zeit 
 in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Kran- 
	 kenhäusern,	Kinder-	und	Pflegeheimen	so-	
	 wie	besonders	brandempfindlichen	Gebäu-	
 den oder Anlagen abgebrannt werden.

Die	gesetzlichen	Regelungen	dazu	finden	Sie	
in § 23 Absatz 1 und 2 der 1. Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz	(1.	SprengV).

Unser	Tipp:	Verzichten	Sie	doch	beim	nächsten	
Silvester	auf	ein	eigenes	Feuerwerk	und	schau-
en	Sie	einfach	nur	zu!	Da	freut	sich	auch	Ihr	
Geldbeutel!

Bitte	beachten	Sie	zusätzlich	zu	den	
einschlägigen Vorschriften die aktuellen 
infektionsschutzbedingten Regeln von 
Bund,	Land	und	Kommune!

Feuerwerk? Wenn, dann aber sicher!
Falls	Sie	trotz	Einflüsse	auf	menschliche	Gesund-
heit und die direkte Umwelt nicht auf ein eigenes 
Feuerwerk zum Feiern des neuen Jahres verzichten 
möchten,	finden	Sie	hier	ein	paar	Tipps,	mit	denen	
Sie	Schäden	durch	Feuerwerkskörper	vermeiden	
können:

•	 Verwenden	Sie	nur	geprüfte	und	zertifizierte		 	
	 Feuerwerkskörper.	Ungeprüfte	„Schwarzmarkt-	
 ware“ kann unkontrolliert explodieren.
•	 Zünden	Sie	Feuerwerksartikel	weder	in	geschlos-	
	 senen	Räumen	noch	in	der	Nähe	offener	Fenster.
•	 Finger weg von sogenannten „Blindgängern“   
 (Feuerwerkskörper, die nicht zünden oder ver- 
	 sagen).	Halten	Sie	Abstand	und	versuchen	Sie		
	 keinesfalls,	diese	Artikel	erneut	zu	zünden!
•	 Starten	Sie	die	Silvesterraketen	stets	senkrecht		
	 nach	oben	und	achten	Sie	darauf,	dass	sie	unge-	
 hindert aufsteigen können.
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Feuerwerk
Muss das sein?
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Die lauten Knall- und Pfeifgeräusche, die 
neben	den	Lichteffekten	in	der	Silvester-
nacht für unsere ungeteilte Aufmerksamkeit 
sorgen, bleiben auch von der Tierwelt nicht 
unbemerkt.	Sie	stellen	eine	enorme	Be-
lastung	für	in	der	Stadt	lebende	Haus-	und	
Wildtiere dar.

Eine	der	unangenehmen	Folgen	der	Sil-
vesterfeierlichkeiten ist der Abfall. Wenn 
man Pech hat, bleiben die Überbleibsel 
der	Silvesterparty	des	Nachbarn	wochen-
lang	auf	Bürgersteig	und	Grünflächen	
liegen. Dies ist nicht nur ein unschöner An-
blick. Die Feuerwerkskörper zersetzen sich 
in	ihre	einzelnen	Bestandteile	(Schwarz-
pulver,	Kunststoff,	Ton,	Holz,	Pappe)	und	
gehen in Boden, Wasser oder in den einen 
oder anderen Tiermagen über.

Hinzu kommt, dass die Notaufnahmen 
zum Jahreswechsel teilweise bis zur 
Eingangstüre	gefüllt	sind;	aufgrund	von	
Verbrennungen, Augenverletzungen und 
Hörschäden. Rund 8.000 Menschen erlei-
den in Deutschland jährlich Verletzungen 
des	Innenohrs	durch	Silvesterfeuerwerks-
körper,	viele	behalten	bleibende	Schäden.

Jedes Jahr aufs Neue werden in ganz 
Deutschland zum Jahreswechsel 100 bis 
137 Mio. Euro	mit	einem	großen	Knall	
in die Luft gejagt – einzig und allein für 
das	Silvesterspektakel.	Und	nicht	nur	die	
Feuerwerkskörper	explodieren	in	der	Sil-
vesternacht;	die	Belastung	der	Luft	schießt	
ebenso explosionsartig in die Höhe und 
erreicht dabei auch in Leipzig Werte wie 
sonst im ganzen Jahr nicht.

Einen	Großteil	macht	dabei	Feinstaub	aus	
–	das	sind	Staubpartikel,	die	nur	Bruchteile	
von	einem	Millimeter	groß	(PM10, PM2,5) 
und	mit	dem	bloßen	Auge	nicht	zu	erken-
nen sind.

Zur	ersten	Stunde	des	neuen	Jahres	wur-
den in Leipzig bereits PM10-Stundenwerte	
mit mehr als 1.000 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter	Luft	registriert.	Zum	Vergleich:	Im	
Jahr 2019 lag die mittlere Feinstaub-Kon-
zentration an den Leipziger Messstationen 
zwischen 14 und 22 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter. Wie schnell die hohe Feinstaub-
belastung nach dem Feuerwerk wieder 
abklingt,	hängt	maßgeblich	vom	Wetter	ab.	
Wind und Niederschlag führen rasch zu ei-
ner Minderung, wohingegen bei trockenem, 
windschwachem Wetter Feinstaub noch 
über	Stunden	in	der	Luft	verbleibt.
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Obwohl	die	einzelnen	Staubpartikel,	die	
jedes	Jahr	an	Silvester	in	die	Luft	gejagt	
werden, verschwindend klein sind, können 
sie den Menschen in seiner Gesundheit 
nachteilig	beeinflussen.
Wirkungsseitig sind beispielsweise vorü-
bergehende Beeinträchtigungen der Atem-
wege	und	des	Herz-Kreislauf-Systems	
oder ein erhöhter Medikamentenbedarf bei 
Menschen mit Atemwegsproblemen festzu-
stellen.
Bislang	konnte	für	Feinstaub	keine	Schwel-
le	definiert	werden,	unterhalb	derer	eine	
schädigende	Wirkung	auszuschließen	ist.

In Leipzig wurden zu Silvester 2019 rund 
10 Tonnen Feinstaub in die Luft gepustet.

große	Karte:	Feinstaub-Stundenmittelwerte	für	1	Uhr	am	1.1.2019
kleine Karte: Feinstaub-Tagesmittelwerte am 1.1.2019
Angaben in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
(© Umweltbundesamt und Bundesländer, 2019)
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Silvester	ohne	Feuerwerke?	Für	Viele	undenk-
bar. Allerdings sind Raketen, Knaller und Co. 
nicht nur mit Glücksgefühlen und Entzücken 
verbunden - sie bringen auch unangenehme 
Konsequenzen mit sich.

In	diesem	Flyer	können	Sie	nachlesen,	welche	
Auswirkungen	Feuerwerke	auf	Ihre	Gesundheit	
und	die	Umwelt	haben	und	was	Ihre	Rechte	und	
Pflichten	bei	der	Benutzung	von	Pyrotechnik	in	
Leipzig	sind.	Außerdem	erfahren	Sie,	ob	und	wie	
Sie	sich	weiterhin	verantwortungsvoll	am	Sil-
vesterfest erfreuen können, möglichst ohne sich 
selbst	oder	Ihrer	Umwelt	zu	schaden.

Spektakulär! Aber zu welchem Preis? 


